
  Wiesbaden, den 8.6.2011 
  

-Entwurf- 

Dienstordnung für Lehrkräfte, 
Schulleiterinnen und Schulleiter und 

sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
 
Auf Grund des § 91 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 185 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung vom 14. Juni 

2005 (GVBl. I S.  442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410), wird verordnet: 
 
 
Text alt             Text neu (Änderungen rot) 
        (Änderungen blau nach Ver- 

bandsanhörung/HPRLL) 
 

Erster Teil – Allgemeines 

 
§ 1 

Pflichten und Rechte der Lehrkräfte, der Schullei-
terinnen und Schulleiter sowie der sozialpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben 
sich insbesondere aus den §§ 86, 87, 88 und 90 des 
Hessischen Schulgesetzes, den Regelungen dieser 
Dienstordnung, den Beschlüssen der zuständigen 
Konferenzen und den Anordnungen der Schulauf-
sichtsbehörden. 
 
 
§ 2 

Der Bildungsauftrag der Schule erfordert fachli-
ches Können, wissenschaftsorientierte und koope-
rative Arbeitsweise, pädagogische Befähigung und 
psychologisches Einfühlungsvermögen. 
 
 
§ 3 

Die Bestimmungen des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes, die Regelungen über das Mitbe-
stimmungsrecht der Eltern und der Schüler- und 
Studierendenvertretungen bleiben durch diese 
Dienstordnung unberührt. 
 
 
Zweiter Teil – Lehrkräfte 

 
§ 4 

(1) Die Lehrkräfte erziehen, unterrichten, beraten 
und betreuen die Schülerinnen und Schüler in ei-
gener Verantwortung und pädagogischer Freiheit 
(§ 86 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes). Dabei 
sind der Bildungs- und Erziehungsauftrag und die 
Grundsätze für dessen Verwirklichung nach den 

 

Erster Teil – Allgemeines 

 
§ 1 

Pflichten und Rechte der Lehrkräfte, der Schullei-
terinnen und Schulleiter sowie der sozialpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben 
sich insbesondere aus den §§ 86, 87, 88 und 90 des 
Hessischen Schulgesetzes, dem Hessischen Leh-
rerbildungsgesetz, den Regelungen dieser Dienst-
ordnung, den Beschlüssen der zuständigen Konfe-
renzen und den Anordnungen der Schulaufsichts-
behörden.  
 
§ 2 

Die Lehrkräfte erfüllen den Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag der Schule auf der Grundlage fachli-
chen Könnens, wissenschaftsorientierter und ko-
operativer Arbeitsweisen, pädagogischer Befähi-
gung und psychologischen Einfühlungsvermögens.  
 
§ 3 

Die Bestimmungen des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes, die Regelungen über das Mitbe-
stimmungsrecht der Eltern und der Schüler- und 
Studierendenvertretungen bleiben durch diese 
Dienstordnung unberührt. 
 
 
Zweiter Teil – Lehrkräfte 

 
§ 4 

(1) Die Lehrkräfte erziehen, unterrichten, beraten 
und betreuen in eigener Verantwortung und päda-
gogischer Freiheit im Rahmen der Grundsätze und 
Ziele der §§ 1 bis 3 des Hessischen Schulgesetzes 
sowie der sonstigen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften und der Konferenzbeschlüsse (§ 86 Abs. 



 

§§ 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes zu be-
achten. Der Unterricht ist auf der Grundlage der 
geltenden Rahmenpläne und unter Berücksichti-
gung pädagogischer Erkenntnisse, über deren je-
weils neuesten Stand die Lehrkräfte sich zu infor-
mieren haben, zu erteilen. Eine längerfristige Un-
terrichtsplanung, in der Regel für ein Schuljahr, 
und eine gründliche Unterrichtsvorbereitung sind 
unerlässlich. Im Unterricht sollen die unterschied-
lichen Auffassungen, die für den jeweiligen Unter-
richtsgegenstand erheblich sind, angemessen zur 
Geltung kommen; das Recht der Lehrkraft, im 
Unterricht auch die eigene Meinung zu äußern, 
bleibt unberührt. 
 
(2) Die Lehrkräfte sind verpflichtet, an der Ent-
wicklung, Umsetzung und Überprüfung des Schul-
programms mitzuwirken und ihre Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit zu koordinieren. 
 
(3) Lehrkräfte haben die geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und Anordnungen der 
Schulaufsichtsbehörden, Weisungen der Schullei-
terin oder des Schulleiters und die Beschlüsse der 
Schulkonferenz und der Lehrerkonferenzen zu 
beachten. Sie sind verpflichtet, sich über die gel-
tenden Vorschriften, Weisungen und Konferenz-
beschlüsse zu informieren. 
 
(4) Lehrkräfte haben für einen pünktlichen Unter-
richtsbeginn und Unterrichtsschluß Sorge zu tra-
gen. Sie sind verpflichtet, die angeordneten 
schriftlichen Nachweise auf dem laufenden zu 
halten.  
 
(5) Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehört es, im 
Rahmen der geltenden Vorschriften bei der Leh-
rerausbildung und Lehrerfortbildung in der Schule 
mitzuwirken, insbesondere als Mentorinnen und 
Mentoren der Referendarinnen und Referendare 
und als Betreuerinnen oder Betreuer der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Schulpraktika. 
 
(6) Lehrkräfte haben die Pflicht und das Recht zur 
ständigen Fort- und Weiterbildung. Die Teilnah-
memöglichkeiten an Fortbildungsveranstaltungen 
werden durch besondere Vorschriften geregelt.  
 
 
(7) Lehrkräfte haben darauf zu achten, daß das 
Eigentum des Schulträgers (Schulgebäude, Schul-
einrichtungen, Außenanlagen) pfleglich behandelt 
und daß Beschädigungen vermieden werden. 

2 Satz 1 und 2 des Hessischen Schulgesetzes). Der 
Unterricht ist auf der Grundlage der geltenden 
Lehrpläne und Bildungsstandards, des geltenden 
Kerncurriculums sowie unter Beachtung pädagogi-
scher Erkenntnisse, über deren jeweils neuesten 
Stand die Lehrkräfte sich zu informieren haben, zu 
erteilen. Eine längerfristige Unterrichtsplanung, in 
der Regel für ein Schuljahr, und eine gründliche 
Unterrichtsvorbereitung sind vorzunehmen. Im 
Unterricht sollen die unterschiedlichen Auffassun-
gen, die für den jeweiligen Unterrichtsgegenstand 
erheblich sind, angemessen zur Geltung kommen; 
das Recht der Lehrkraft, im Unterricht auch die 
eigene Meinung zu äußern, bleibt unberührt. 
 
(2) Die Lehrkräfte sind verpflichtet, an der Ent-
wicklung, Umsetzung und Überprüfung des Schul-
programms mitzuwirken und ihre Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit zu koordinieren. 
 
(3) Lehrkräfte haben die geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und Anordnungen der 
Schulaufsichtsbehörden, Weisungen der Schullei-
terin oder des Schulleiters und die Beschlüsse der 
Schulkonferenz und der Lehrerkonferenzen zu 
beachten. Sie sind verpflichtet, sich über die gel-
tenden Vorschriften, Weisungen und Konferenz-
beschlüsse zu informieren. 
 
(4) Lehrkräfte haben für einen pünktlichen Unter-
richtsbeginn und Unterrichtsschluss Sorge zu tra-
gen. Sie sind verpflichtet, die angeordneten 
schriftlichen Nachweise fortlaufend zu aktualisie-
ren.  
 
(5) Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehört es, im 
Rahmen der geltenden Vorschriften bei der Leh-
rerausbildung und Lehrerfortbildung in der Schule 
mitzuwirken, insbesondere als Mentorinnen und 
Mentoren der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
und als Betreuerinnen oder Betreuer der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Schulpraktika. 
 
(6) Alle Lehrkräfte haben die Pflicht und das 
Recht zur ständigen Fort- und Weiterbildung nach 
näherer Maßgabe des Hessischen Lehrerbildungs-
gesetzes.  
 
 
(7) Lehrkräfte haben darauf zu achten, dass das 
Eigentum des Schulträgers (Schulgebäude, Schul-
einrichtungen, Außenanlagen) pfleglich behandelt 
und dass Beschädigungen vermieden werden. 



 

 
§ 5 

Wollen Lehrkräfte Personen, die nicht zum Kolle-
gium gehören, insbesondere Eltern (§ 16 Abs. 4 
des Hessischen Schulgesetzes), zum Unterricht 
oder zu sonstigen Schulveranstaltungen heranzie-
hen, so haben sie dabei die Grundsatzbeschlüsse 
der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 10 des Hessi-
schen Schulgesetzes und der Gesamtkonferenz zu 
beachten und rechtzeitig die Zustimmung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters einzuholen 
(§ 16 Abs. 5). Verweigert die Schulleiterin oder 
der Schulleiter die Zustimmung, können Lehrkräf-
te die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde 
einholen.  
 
§ 6 

(1) Lehrkräfte sollen die Entwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler fördern. Sie sind verpflichtet, 
sich über die individuellen Lernbedingungen der 
Schülerinnen und Schüler zu informieren, Lern-
voraussetzungen der Klasse oder Kursgruppe zu 
beachten und sich um eine gerechte und umfas-
sende Beurteilung der Schülerinnen und Schüler 
zu bemühen. Unbeschadet der Pflicht zur Ver-
schwiegenheit über Beratungen im Rahmen von 
Konferenzen haben die Lehrkräfte die von ihnen 
erteilten Zeugnisnoten den Eltern und den Schüle-
rinnen und Schülern auf deren Wunsch näher zu 
erläutern; sie sollen zur Festsetzung der Zeugnis-
noten die Schülerinnen und Schüler über die vor-
gesehenen Noten unterrichten und diese im Ge-
spräch mit ihnen begründen. 
 
 
(2) Lehrkräfte sind für die Beachtung der Schul-
ordnung mitverantwortlich. Sie sind zur Aufsicht 
verpflichtet. Über wichtige Vorkommnisse, insbe-
sondere unregelmäßigen Schulbesuch, berichten 
sie der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, 
der Tutorin oder dem Tutor, erforderlichenfalls 
auch der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 
 
(3) Lehrkräfte sollen im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten den Gesundheitszustand der Schülerinnen und 
Schüler beobachten und in Zusammenarbeit mit 
den Eltern, der Schulärztin oder dem Schularzt 
oder anderer fachlich ausgewiesener Beratungs-
stellen auf die Beseitigung gesundheitlicher oder 
psychischer Auffälligkeiten, Gefährdungen und 
Störungen hinwirken. Hierzu gehört die Einleitung 
schulischer Maßnahmen zur Suchtprävention. 
 

 
§ 5 

Wollen Lehrkräfte Personen, die nicht zum Kolle-
gium gehören, insbesondere Eltern (§ 16 Abs. 4 
des Hessischen Schulgesetzes), zum Unterricht 
oder zu sonstigen Schulveranstaltungen heranzie-
hen, so haben sie dabei die Grundsatzbeschlüsse 
der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 7 des Hessi-
schen Schulgesetzes und der Gesamtkonferenz zu 
beachten und rechtzeitig die Zustimmung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters einzuholen 
(§ 16 Abs. 5). Verweigert die Schulleiterin oder 
der Schulleiter die Zustimmung, können Lehrkräf-
te die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde 
einholen.  
 
§ 6 

(1) Lehrkräfte sollen die Entwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler fördern. Sie sind verpflichtet, 
sich über die individuellen Lernbedingungen der 
Schülerinnen und Schüler zu informieren, Lern-
voraussetzungen der Klasse oder Kursgruppe zu 
beachten und eine gerechte und umfassende Beur-
teilung der Schülerinnen und Schüler vorzuneh-
men. Unbeschadet der Pflicht zur Verschwiegen-
heit über Beratungen im Rahmen von Konferenzen 
haben die Lehrkräfte die von ihnen erteilten Zeug-
nisnoten den Eltern von minderjährigen Schülerin-
nen und Schülern sowie den Schülerinnen und 
Schülern auf deren Wunsch näher zu erläutern; sie 
sollen zur Festsetzung der Zeugnisnoten die Schü-
lerinnen und Schüler über die vorgesehenen Noten 
unterrichten und diese im Gespräch mit ihnen be-
gründen. 
 
(2) Lehrkräfte sind für die Beachtung der Schul-
ordnung mitverantwortlich. Sie sind zur Aufsicht 
verpflichtet. Über wichtige Vorkommnisse, insbe-
sondere unregelmäßigen Schulbesuch, berichten 
sie der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, 
der Tutorin oder dem Tutor, erforderlichenfalls 
auch der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 
 
(3) Lehrkräfte sollen im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten den Gesundheitszustand der Schülerinnen und 
Schüler beobachten und in Zusammenarbeit mit 
den Eltern, der Schulärztin oder dem Schularzt 
oder anderer fachlich ausgewiesener Beratungs-
stellen auf die Beseitigung gesundheitlicher Auf-
fälligkeiten, Gefährdungen und Störungen sowohl 
physischer als auch psychischer Art hinwirken. 
Hierzu gehört die Einleitung schulischer Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprä-



 

 
 
(4) Lehrkräfte treffen bei Unfällen die ihnen mög-
lichen Hilfeleistungen und benachrichtigen unver-
züglich die Schulleiterin oder den Schulleiter. 
 
 
(5) Lehrkräfte halten an der Schule Sprechstunden 
ab, die in geeigneter Form bekanntzugeben sind.  
 
§ 7 

(1) Lehrkräfte sind nicht befugt, Schülerinnen und 
Schüler zu persönlichen oder schulfremden 
Dienstleistungen heranzuziehen. 
 
(2) Lehrkräfte dürfen Schülerinnen und Schülern, 
die sie unterrichten, keinen entgeltlichen Nachhil-
feunterricht erteilen. 
 
(3) Für die Annahme von Belohnungen und Ge-
schenken, die Lehrkräften in bezug auf ihr Amt 
gewährt werden, gelten die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften zu § 84 HBG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 

(1) Lehrkräfte haben keinen Anspruch darauf, dass 
ihnen der Unterricht, freiwillige Unterrichtsveran-
staltungen und betreuende Maßnahmen zu be-
stimmten Zeiten, in bestimmten Klassen, Schul-
jahrgängen, Kursen, Lerngruppen, Schulstufen 
oder Schulformen oder die Fortführung einer be-
stimmten Klasse übertragen werden; ihnen ist Ge-
legenheit zu geben, Einsatzwünsche zu äußern; ist 
die Verwendung mit besoldungsrechtlichen Kon-
sequenzen verbunden, so entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde. 
 
(2) Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehört auch 
die Mitwirkung bei Veranstaltungen der Klasse 
oder Lerngruppe, insbesondere die Vorbereitung 
und Durchführung von Wandertagen, Wander- und 
Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen, Exkursio-
nen und Betriebspraktika. Eine Mitwirkungspflicht 
besteht ferner bei Veranstaltungen der Schule, 
insbesondere bei Projekttagen, Projektwochen, die 

vention. 
 
(4) Lehrkräfte erbringen bei Unfällen die ihnen 
möglichen Hilfeleistungen und benachrichtigen 
unverzüglich die Schulleiterin oder den Schullei-
ter. 
 
(5) Lehrkräfte halten an der Schule Sprechstunden 
ab, die in geeigneter Form bekanntzugeben sind.  
 
§ 7 

(1) Lehrkräfte sind nicht befugt, Schülerinnen und 
Schüler zu persönlichen oder schulfremden 
Dienstleistungen heranzuziehen. 
 
(2) Lehrkräfte dürfen Schülerinnen und Schülern, 
die sie unterrichten, keinen entgeltlichen Nachhil-
feunterricht erteilen. 
 
(3) Lehrkräfte dürfen keine Belohnungen, Ge-
schenke oder sonstigen Vorteile für sich oder eine 
dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich 
versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung der zuständigen Behör-
de (§ 84 Abs. 1 Hessisches Beamtengesetz i.V.m. 
§ 42 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz). Es gelten ferner 
die „Verwaltungsvorschriften zur Korruptionsbe-
kämpfung in der Landesverwaltung“ des Hessi-
schen Ministeriums des Innern und für Sport, Er-
lass vom 17. Oktober 2006 (StAnz. S. 2490). 
 
 
§ 8 

(1) Lehrkräfte haben keinen Anspruch darauf, dass 
ihnen der Unterricht, freiwillige Unterrichtsveran-
staltungen und betreuende Maßnahmen zu be-
stimmten Zeiten, in bestimmten Klassen, Schul-
jahrgängen, Kursen, Lerngruppen, Schulstufen 
oder Schulformen oder die Fortführung einer be-
stimmten Klasse übertragen werden; ihnen ist Ge-
legenheit zu geben, Einsatzwünsche zu äußern; ist 
die Verwendung mit besoldungsrechtlichen Kon-
sequenzen verbunden, so entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde. 
 
(2) Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehört auch 
die Mitwirkung bei Veranstaltungen der Klasse 
oder Lerngruppe, insbesondere die Vorbereitung 
und Durchführung von Wandertagen, Wander- und 
Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen, Exkursio-
nen und Betriebspraktika. Eine Mitwirkungspflicht 
besteht ferner bei Veranstaltungen der Schule, 
insbesondere bei Projekttagen, Projektwochen, die 



 

zusätzlich zu den Unterrichtsvorhaben nach § 133 
Abs. 1 Nr. 3 Hessisches Schulgesetz durchgeführt 
werden, Schulsportwettbewerben und schulkultu-
rellen Veranstaltungen. Dies gilt auch für die von 
der Schulkonferenz beschlossenen besonderen 
Schulveranstaltungen, insbesondere die Vorberei-
tung und Durchführung von Schulfesten. Bei Ver-
anstaltungen der Schülervertretung besteht keine 
Mitwirkungspflicht. 
 
(3) Lehrkräfte sind auf Anordnung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters verpflichtet, über die 
jeweils festgesetzte Pflichtstundenzahl hinaus 
Vertretungsstunden zu übernehmen; die Schullei-
terin oder der Schulleiter muss bei Zuweisung von 
Vertretungsstunden die von der Gesamtkonferenz 
aufgestellten Richtlinien beachten. Bei der Zuwei-
sung von Vertretungsstunden sollen die besonde-
ren dienstlichen und persönlichen Verhältnisse der 
Lehrkräfte berücksichtigt werden, sofern dies aus 
unterrichtsorganisatorischen Gründen vertretbar 
ist; Nebentätigkeiten gegen Vergütungen bleiben 
dabei unberücksichtigt.  
 
(4) Bei der Zuweisung von Vertretungsstunden 
sind die Bestimmungen des § 85 Abs. 2 Satz 2 
HBG und der Verordnung über die Gewährung 
von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte in der 
jeweils geltenden Fassung zu beachten.  
 
§ 9 

(1) Lehrkräfte sind verpflichtet, das Amt einer 
Klassenlehrerin oder eines Klassenlehrers zu über-
nehmen. Die Klassenlehrerin oder der Klassenleh-
rer soll die Schülerinnen und Schüler der Klasse in 
allen schulischen Angelegenheiten beraten. Dazu 
ist es notwendig, dass sie oder er das Verhalten 
und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
im Unterricht auch der anderen Lehrerinnen und 
Lehrer kennt. 
 
(2) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer 
steht in besonderem Maße den Eltern zur Beratung 
zur Verfügung und ist für die Führung der den 
Unterricht betreffenden Unterlagen verantwortlich. 
Sie oder er kann aus wichtigen Gründen Schüle-
rinnen und Schülern der Klasse Urlaub bis zu zwei 
Tagen gewähren; besondere Regelungen bleiben 
unberührt.  
 
(3) Für besondere Veranstaltungen, zum Beispiel 
Studienfahrten, Lehrausflüge, Betriebsbesichti-
gungen und Wanderungen sowie Feiern ist das 

zusätzlich zu den Unterrichtsvorhaben nach § 133 
Abs. 1 Nr. 9 Hessisches Schulgesetz durchgeführt 
werden, Schulsportwettbewerben und schulkultu-
rellen Veranstaltungen. Dies gilt auch für die von 
der Schulkonferenz beschlossenen besonderen 
Schulveranstaltungen, insbesondere die Vorberei-
tung und Durchführung von Schulfesten. Bei Ver-
anstaltungen der Schülervertretung besteht keine 
Mitwirkungspflicht. 
 
(3) Lehrkräfte sind auf Anordnung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters verpflichtet, über die 
jeweils festgesetzte Pflichtstundenzahl hinaus 
Vertretungsstunden zu übernehmen; die Schullei-
terin oder der Schulleiter muss bei Zuweisung von 
Vertretungsstunden die von der Gesamtkonferenz 
aufgestellten Richtlinien beachten. Bei der Zuwei-
sung von Vertretungsstunden sollen die besonde-
ren dienstlichen und persönlichen Verhältnisse der 
Lehrkräfte berücksichtigt werden, sofern dies aus 
unterrichtsorganisatorischen Gründen vertretbar 
ist; Nebentätigkeiten gegen Vergütungen bleiben 
dabei unberücksichtigt.  
 
(4) Für die Zuweisung von Vertretungsstunden 
gelten die Bestimmungen des § 85 Abs. 2 HBG 
und der Verordnung über die Gewährung von 
Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der jeweils 
geltenden Fassung.  
 
§ 9 

(1) Lehrkräfte sind verpflichtet, das Amt einer 
Klassenlehrerin oder eines Klassenlehrers zu über-
nehmen. Die Klassenlehrerin oder der Klassenleh-
rer soll die Schülerinnen und Schüler der Klasse in 
allen schulischen Angelegenheiten beraten. Sie 
oder er hat sich über das Verhalten und die Leis-
tungen der Schülerinnen und Schüler im Unter-
richt auch der anderen Lehrerinnen und Lehrer zu 
informieren. 
 
(2) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer 
steht in besonderem Maße den Eltern zur Beratung 
zur Verfügung und ist für die Führung der den 
Unterricht betreffenden Unterlagen verantwortlich. 
Sie oder er kann aus wichtigen Gründen Schüle-
rinnen und Schülern der Klasse Urlaub bis zu zwei 
Tagen gewähren; besondere Regelungen bleiben 
unberührt.  
 
(3) Für besondere Veranstaltungen, zum Beispiel 
Studienfahrten, Lehrausflüge, Betriebsbesichti-
gungen und Wanderungen sowie Feiern ist das 



 

Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter herbeizuführen, sofern nicht die Schul-
aufsichtsbehörde für die Genehmigung zuständig 
ist.  
 
(4) An den von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer oder der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter einberufenen Besprechungen mit den 
Eltern sollen, soweit pädagogische Gründe dies 
erforderlich machen, die in den betreffenden Klas-
sen unterrichtenden Lehrkräfte teilnehmen. § 107 
Abs. 3 des Hessischen Schulgesetzes bleibt unbe-
rührt.  
 
(5) Lehrkräfte sind verpflichtet, an dem von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter einberufenen 
Elternsprechtag teilzunehmen. Der Elternsprechtag 
ist mindestens einmal im Schuljahr an einem un-
terrichtsfreien Samstag durchzuführen. Mit Zu-
stimmung des Schulelternbeirats kann der Eltern-
sprechtag auch an einem anderen Werktag nach-
mittags oder abends durchgeführt werden. An 
selbständigen gymnasialen Oberstufen und beruf-
lichen Schulen kann mit Zustimmung des Schulel-
ternbeirats der Elternsprechtag entfallen.  
 
(6) Abs. 1 bis 4 gilt für Tutorinnen und Tutoren 
entsprechend.  
 
§ 10 

(1) Der Verkauf von Lehr- und Lernmitteln sowie 
die Durchführung von nicht von der Schulleitung 
zugelassenen Sammlungen sind nicht gestattet.  
 
(2) Geschäftliche Werbung in der Schule ist nur 
mit folgender Maßgabe zulässig. Wird die Schule 
durch für ihren Haushalt erhebliche Zuwendungen 
Dritter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unter-
stützt oder die Anschaffung für Erziehung und 
Unterricht förderlicher Gegenstände ermöglicht, so 
kann auf Antrag des Dritten hierauf hingewiesen 
werden. Dieser Hinweis kann vom Empfänger der 
Zuwendungen zum Beispiel auf Plakaten, Veran-
staltungshinweisen oder in sonstiger Weise unter 
Verwendung des Namens, Emblems oder Logos 
des Dritten, jedoch ohne besondere Hervorhebung, 
erfolgen. Unzulässig ist eine über die Nennung der 
zuwendenden Person oder Einrichtung, der Art 
und des Umfangs der Zuwendung hinausgehende 
Produktwerbung. Die Entscheidung trifft die 
Schulleiterin oder der Schulleiter, soweit Folge-
kosten für den Schulträger entstehen, im Einver-
nehmen mit diesem. Die Befugnis der Schulträger 

Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter herbeizuführen, sofern nicht die Schul-
aufsichtsbehörde für die Genehmigung zuständig 
ist.  
 
(4) An den von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer oder der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter einberufenen Besprechungen mit den 
Eltern sollen, soweit pädagogische Gründe dies 
erfordern, die in den betreffenden Klassen unter-
richtenden Lehrkräfte teilnehmen. § 107 Abs. 3 
des Hessischen Schulgesetzes bleibt unberührt.  
 
 
(5) Lehrkräfte sind verpflichtet, an dem von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter einberufenen 
Elternsprechtag teilzunehmen. Der Elternsprechtag 
ist mindestens einmal im Schuljahr an einem un-
terrichtsfreien Samstag durchzuführen. Mit Zu-
stimmung des Schulelternbeirats kann der Eltern-
sprechtag auch an einem anderen Werktag nach-
mittags oder abends durchgeführt werden. An 
selbstständigen gymnasialen Oberstufen und be-
ruflichen Schulen kann mit Zustimmung des 
Schulelternbeirats der Elternsprechtag entfallen.  
 
(6) Abs. 1 bis 4 gelten für Tutorinnen und Tutoren 
entsprechend.  
 
§ 10 

(1) Die Durchführung von nicht von der Schullei-
tung zugelassenen Sammlungen ist nicht gestattet.  
 
 
(2) Geschäftliche Werbung in der Schule ist nur 
mit folgender Maßgabe zulässig. Wird die Schule 
durch für ihren Haushalt erhebliche Zuwendungen 
Dritter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unter-
stützt oder die Anschaffung für Erziehung und 
Unterricht förderlicher Gegenstände ermöglicht, so 
kann auf Antrag des Dritten hierauf hingewiesen 
werden. Dieser Hinweis kann durch den Empfän-
ger der Zuwendungen zum Beispiel auf Plakaten, 
Veranstaltungshinweisen oder in sonstiger Weise 
unter Verwendung des Namens, Emblems oder 
Logos des Dritten, jedoch ohne besondere Hervor-
hebung, gegeben werden. Unzulässig ist eine über 
die Nennung der zuwendenden Person oder Ein-
richtung, der Art und des Umfangs der Zuwendung 
hinausgehende Produktwerbung. Die Entscheidung 
trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter, soweit 
Folgekosten für den Schulträger entstehen, im 
Einvernehmen mit diesem. Die Befugnis der 



 

im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten 
Regelungen für das Sponsoring zu treffen, bleibt 
unberührt.  
 
§ 11 

Bei Eingaben an die Schulaufsichtsbehörde ist der 
Dienstweg einzuhalten, soweit nicht im Einzelfall 
etwas anderes bestimmt ist. Beschwerden über die 
Schulleiterin oder den Schulleiter oder eine Schul-
aufsichtsbeamtin oder einen Schulaufsichtsbeam-
ten können unmittelbar an die Dienstvorgesetzten 
gerichtet werden. Vorsprachen bei Schulaufsichts-
behörden sollen nur nach vorheriger Anmeldung 
erfolgen. 
 
§ 12 

(1) Sind Lehrkräfte verhindert, ihren Unterricht zu 
erteilen, so ist die Schulleiterin oder der Schullei-
ter, bei einklassigen Schulen das Staatliche Schul-
amt, unverzüglich unter Angabe des Grundes zu 
benachrichtigen. Bei Versäumnis wegen Krankheit 
ist von Lehrkräften am vierten Tag der Erkrankung 
eine ärztliche Bescheinigung, die nach Möglich-
keit Angaben über die voraussichtliche Dauer der 
Erkrankung enthalten soll, vorzulegen. Diese Be-
scheinigung ist der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter einzureichen. Ärztliche Bescheinigungen für 
die Schulleiterin oder den Schulleiter sind unver-
züglich an die Schulaufsichtsbehörde weiterzulei-
ten. Über die Erkrankung von Lehrkräften im Vor-
bereitungsdienst unterrichten sich Schulleiterin 
oder Schulleiter und die Studienseminarleiterin 
oder der Studienseminarleiter gegenseitig.  
 
 
(2) Lehrkräfte haben den Erholungsurlaub wäh-
rend der Schulferien zu nehmen. 
 
(3) Für das Verlassen des Wohnortes während der 
Ferien außerhalb des Erholungsurlaubs gilt die Zu-
stimmung als allgemein erteilt, sofern nicht die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Schul-
aufsichtsbehörde aus wichtigem Grund im Einzel-
fall besondere Anordnungen treffen. 
 
§ 13 

Die §§ 4 bis 12 gelten entsprechend für die Schul-
leiterin oder den Schulleiter, Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst und sonstige Personen, die Unter-
richt erteilen. 
 
 
Dritter Teil – Schulleitung 

Schulträger, im Bereich der äußeren Schulangele-
genheiten Regelungen für das Sponsoring zu tref-
fen, bleibt unberührt.  
 
§ 11 

Bei Eingaben an die Schulaufsichtsbehörde ist der 
Dienstweg einzuhalten, soweit nicht im Einzelfall 
etwas anderes bestimmt ist. Beschwerden über die 
Schulleiterin oder den Schulleiter oder eine Schul-
aufsichtsbeamtin oder einen Schulaufsichtsbeam-
ten können unmittelbar an die Dienstvorgesetzten 
gerichtet werden. Vorsprachen bei Schulaufsichts-
behörden sollen nur nach vorheriger Anmeldung 
erfolgen. 
 
§ 12 

(1) Sind Lehrkräfte verhindert, ihren Unterricht zu 
erteilen, so ist die Schulleiterin oder der Schullei-
ter, bei einklassigen Schulen das Staatliche Schul-
amt, unverzüglich unter Angabe des Grundes zu 
benachrichtigen. Bei Versäumnis wegen Krankheit 
ist von Lehrkräften am vierten Tag der Erkrankung 
eine ärztliche Bescheinigung, die nach Möglich-
keit Angaben über die voraussichtliche Dauer der 
Erkrankung enthalten soll, vorzulegen. Dies gilt 
auch für Wochenend- oder Ferienzeiten. Diese 
Bescheinigung ist der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter einzureichen. Ärztliche Bescheinigun-
gen für die Schulleiterin oder den Schulleiter sind 
unverzüglich an die Schulaufsichtsbehörde weiter-
zuleiten. Über die Erkrankung von Lehrkräften im 
Vorbereitungsdienst unterrichten sich Schulleiterin 
oder Schulleiter und die Studienseminarleiterin 
oder der Studienseminarleiter gegenseitig.  
 
(2) Lehrkräfte haben den Erholungsurlaub wäh-
rend der Schulferien zu nehmen. 
 
(3) (aufgehoben)  
 
 
 
 
 
 
§ 13 

Die §§ 4 bis 12 gelten entsprechend für die Schul-
leiterin oder den Schulleiter, Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst und sonstige Personen, die Unter-
richt erteilen. 
 
 
Dritter Teil – Schulleitung 



 

 
§ 14 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter und die 
Lehrkräfte, die besondere Funktionsstellen inne-
haben, (§§ 27 bis 35), bilden die Schulleitung und 
nehmen ihre Aufgaben auf der Grundlage eines 
Geschäftsverteilungsplanes unter Berücksichti-
gung der Funktionen selbständig und eigenverant-
wortlich wahr (§ 87 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Hessi-
schen Schulgesetzes). Der Geschäftsverteilungs-
plan wird von der Schulleiterin oder dem Schullei-
ter im Benehmen mit den übrigen Mitgliedern der 
Schulleitung und der Gesamtkonferenz festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Zu einzelnen Beratungsgegenständen können 
weitere Lehrkräfte und sozialpädagogische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Vertreterinnen und 
Vertreter des Schulelternbeirats und des Schüler-
rats sowie des Verwaltungspersonals hinzugezo-
gen werden. Die Rechte und Zuständigkeiten der 
Schulkonferenz, der Konferenzen der Lehrkräfte 
und des Personalrats bleiben unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 15 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann nach 
§ 87 Abs. 1 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes 
einzelne Aufgaben auf andere Lehrkräfte übertra-
gen. Der Bereich übertragbarer Aufgaben wird bei 
den in §§ 27 bis 35 Genannten durch ihre Funktio-
nen, soweit es sich um die Übertragung anderer 
Aufgaben handelt, durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter bestimmt. Die in Satz 1 und 2 Genann-
ten nehmen die ihnen übertragenen Aufgaben nach 

 
§ 14 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter und die 
Lehrkräfte, die besondere Funktionsstellen inne-
haben, bilden die Schulleitung. Die Mitglieder der 
Schulleitung nehmen ihre Aufgaben auf der 
Grundlage eines Geschäftsverteilungsplanes unter 
Berücksichtigung der Funktionen selbstständig 
und eigenverantwortlich wahr. Ferner nehmen sie 
Aufgaben des oder der Vorgesetzten wahr, soweit 
es für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufga-
ben der Schule erforderlich ist (§ 87 Abs. 1 Satz 1 
bis 3 des Hessischen Schulgesetzes). Die Übertra-
gung von Aufgaben des oder der Vorgesetzten auf 
die Mitglieder der Schulleitung erfolgt durch ent-
sprechende Festlegung im Geschäftsverteilungs-
plan oder durch Anordnung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters. Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter kann einzelne Aufgaben auf die übrigen 
Mitglieder der Schulleitung und andere Lehrkräfte 
übertragen. Die Gesamtverantwortung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters für die Schule bleibt 
unberührt.  
 
(2) Der Geschäftsverteilungsplan wird von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter im Benehmen 
mit den übrigen Mitgliedern der Schulleitung und 
der Gesamtkonferenz festgelegt.  
 
 
 
(3) Zu einzelnen Beratungsgegenständen können 
weitere Lehrkräfte und sozialpädagogische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Vertreterinnen und 
Vertreter des Schulelternbeirats und des Schüler-
rats oder der Studierendenvertretung sowie des 
Verwaltungspersonals hinzugezogen werden. Die 
Rechte und Zuständigkeiten der Schulkonferenz, 
der Konferenzen der Lehrkräfte und des Personal-
rats bleiben unberührt. 
 
 
§ 15 entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Einweisung durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter in eigener Verantwortung wahr; die 
Gesamtverantwortung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bleibt unberührt. 
 
 
Vierter Teil – Schulleiterin und Schulleiter 

 
§ 16 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die 
Schule nach §§ 87 und 88 Hessisches Schulgesetz 
nach den geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, den Beschlüssen der Schulkonferenz und 
der Konferenzen der Lehrkräfte und den Weisun-
gen der Schulaufsichtsbehörden. Schulleiterin oder 
Schulleiter und Konferenzen arbeiten zur Erfül-
lung des Bildungsauftrages zusammen. Für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule sind 
die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehr-
kräfte und die sozialpädagogischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter entsprechend ihren Aufgaben-
bereichen verantwortlich.  
 
 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist in 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben gegenüber 
den Lehrkräften und sonstigen Personen, die Un-
terricht erteilen, weisungsberechtigt. Die Schullei-
terin oder Schulleiter ist in schulischen Angele-
genheiten gegenüber dem der Schule zugewiese-
nen Verwaltungs- und Hauspersonal und den sons-
tigen Beschäftigten des Schulträgers weisungsbe-
rechtigt.  
 
 
 
 
 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt 
die Schule gegenüber der Öffentlichkeit; sie oder 
er ist dabei an die Beschlüsse der Schulkonferenz 
und der Gesamtkonferenz gebunden, die diese im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit fassen. Wenn Angele-
genheiten des Schulträgers berührt werden, erfolgt 
die Vertretung im Einvernehmen mit diesem. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter kann der Presse 
Auskünfte über Angelegenheiten der Schule ertei-
len; Satz 2 gilt entsprechend. Die Schul- und die 
Gesamtkonferenz können in Angelegenheiten, für 
die ihre Zuständigkeit gegeben ist, Presseerklärun-
gen abgeben. Die Pflicht zur Amtsverschwiegen-

 
 
 
 
 

 
Vierter Teil – Schulleiterin und Schulleiter 

 
§ 16  

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist dafür 
verantwortlich, dass die Schule ihren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag erfüllt. Sie oder er leitet die 
Schule nach §§ 87, 88 und 90 Hessisches Schulge-
setz unter Beachtung der geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, der Beschlüsse der 
Schulkonferenz und der Konferenzen der Lehr-
kräfte sowie der Weisungen der Schulaufsichtsbe-
hörden. Schulleiterin oder Schulleiter und Konfe-
renzen arbeiten zur Erfüllung des Bildungsauftra-
ges zusammen. Für die Aufrechterhaltung der Ord-
nung in der Schule sind die Schulleiterin oder der 
Schulleiter, die Lehrkräfte und die sozialpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspre-
chend ihren Aufgabenbereichen verantwortlich.  
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist als 
Vorgesetzte oder Vorgesetzter im Rahmen der 
Verwaltungsaufgaben und der dazu ergangenen 
Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden und des 
Schulträgers sowie zur Ausführung von Konfe-
renzbeschlüssen gegenüber den Lehrkräften, sozi-
alpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie sonstigen, an der Schule tätigen Be-
schäftigten des Landes weisungsbefugt. Sie oder er 
ist als Vorgesetzte oder Vorgesetzter gegenüber 
dem der Schule zugewiesenen Verwaltungs- und 
Hauspersonal und den sonstigen Beschäftigten des 
Schulträgers in schulischen Angelegenheiten wei-
sungsbefugt.  
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt 
die Schule gegenüber der Öffentlichkeit; sie oder 
er ist dabei an die Beschlüsse der Schulkonferenz 
und der Gesamtkonferenz gebunden, die diese im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit fassen. Wenn Angele-
genheiten des Schulträgers berührt werden, erfolgt 
die Vertretung im Einvernehmen mit diesem. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter kann der Presse 
Auskünfte über Angelegenheiten der Schule ertei-
len; Satz 2 gilt entsprechend. Bei Angelegenheiten 
von übergeordneter Bedeutung hat sie oder er zu-
vor Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt zu 
halten. Die Schul- und die Gesamtkonferenz kön-



 

heit bleibt unberührt. 
 
 
 
 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die 
Verantwortung für die Veranstaltungen der Schule 
sowie für solche, die mehrere Klassen oder Jahr-
gänge betreffen. Die Vorschriften über die Veran-
staltungen der Schülervertretung bleiben unbe-
rührt.  
 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann 
gestatten, dass Eltern und andere Personen die 
Schule besichtigen und dass sie mit Zustimmung 
der unterrichtenden Lehrkraft deren Unterricht 
besuchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 a 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter übt gegen-
über den Lehrkräften in folgenden Fällen die Be-
fugnisse einer Dienstvorgesetzten oder eines 
Dienstvorgesetzten aus: 
1. Entgegennahme eines Entlassungsantrages nach 
§ 41 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes 
(HBG),  
2. Erklärung über die Dienstunfähigkeit, sofern die 
Beamtin oder der Beamte schriftlich seine Verset-
zung in den Ruhestand beantragt oder dieser 
schriftlich zustimmt (§ 52 Abs. 1 HBG), 
 
3. Abnahme des Diensteides oder des Gelöbnisses 
(§ 72 HBG), 
4. Herausgabe von amtlichen Schriftstücken nach 
Beendigung des Dienstes (§ 75 Abs. 3 HBG), 
 

nen in Angelegenheiten, für die ihre Zuständigkeit 
gegeben ist, Presseerklärungen abgeben. Die 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bleibt unbe-
rührt. 
 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die 
Verantwortung für die Veranstaltungen der Schule 
sowie für solche, die mehrere Klassen oder Jahr-
gänge betreffen. Die Vorschriften über die Veran-
staltungen der Schülervertretung bleiben unbe-
rührt.  
 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann 
gestatten, dass Eltern und andere Personen die 
Schule besichtigen und dass sie mit Zustimmung 
der unterrichtenden Lehrkraft deren Unterricht 
besuchen.  
 
(6) Bei der Besetzung von Funktionsstellen nimmt 
die Schulleiterin oder der Schulleiter einer selbst-
ständigen Schule oder selbstständigen beruflichen 
Schule nach § 127 d HSchG oder einer rechtlich 
selbstständigen beruflichen Schule nach § 127 e 
HSchG als Mitglied an Überprüfungsverfahren 
teil. Vor der von der zuständigen Schulaufsichts-
behörde zu treffenden Auswahlentscheidung wird 
ihr oder ihm der Auswahlbericht zur Stellungnah-
me zugeleitet; diese innerhalb von 2 Wochen ab-
zugebende Stellungnahme kann einen Auswahl-
vorschlag enthalten. Eine Abweichung von dem 
Auswahlvorschlag der Schulleiterin oder des 
Schulleiters durch die Schulaufsichtsbehörde ist 
gegenüber ihr oder ihm zu begründen. 
 
 
§ 16a  

Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt ge-
genüber den Lehrkräften in folgenden Fällen Auf-
gaben einer Dienstvorgesetzten oder eines Dienst-
vorgesetzten wahr: 
1. Entgegennahme eines Entlassungsantrages nach 
§ 41 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes 
(HBG),  
2. Erklärung über die Dienstunfähigkeit, sofern die 
Beamtin oder der Beamte schriftlich ihre oder 
seine Versetzung in den Ruhestand nach § 26 Abs. 
1 des Beamtenstatusgesetzes beantragt oder dieser 
schriftlich zustimmt (§ 52 Abs. 1 HBG), 
3. Abnahme des Diensteides oder des Gelöbnisses 
(§ 72 HBG), 
4. Herausgabe von amtlichen Schriftstücken nach 
Beendigung des Dienstes (§ 75 HBG i.V.m. § 37 
Abs. 6 Beamtenstatusgesetz), 



 

5. Untersagung einer nicht genehmigungspflichti-
gen Nebentätigkeit ganz oder teilweise, wenn die 
Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung 
dienstliche Pflichten verletzt (§ 80 Abs. 3 HBG), 
 
6. Genehmigung des Fernbleibens vom Dienst 
(§ 86 Abs. 1 HBG),  
7. Genehmigung von Dienstbefreiung bis zu 14 
Werktagen (§ 16 Abs. 2 der Urlaubsverordnung 
für die Beamten im Land Hessen), 
8. Erteilung eines Dienstzeugnisses auf Antrag der 
Beamtin oder des Beamten (§ 109 HBG) sowie 
dienstliche Beurteilungen zur Vorbereitung von 
beamtenrechtlichen Entscheidungen, 
9. Meldung von Unfallfürsorgeansprüchen (§ 45 
Abs. 3 Satz 1 Beamtenversorgungsgesetz – Be-
amtVG), 
10. mündliche oder schriftliche missbilligende 
Äußerungen (Zurechtweisungen, Ermahnungen, 
Rügen und dergleichen), die nicht ausdrücklich als 
Verweis bezeichnet werden (§ 6 Abs. 2 Hessische 
Disziplinarordnung) und die Entscheidung über 
Dienstaufsichtsbeschwerden über Lehrkräfte. Die 
Durchschrift einer schriftlichen Missbilligung und 
der Entscheidung über die Dienstaufsichtsbe-
schwerde ist der die Personalakte führenden 
Schulaufsichtsbehörde vorzulegen. 
 
 
§ 17 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll neue 
Erkenntnisse und Ergebnisse der Fach- und Erzie-
hungswissenschaften, auch für die Entwicklung, 
Fortschreibung und Umsetzung des Schulpro-
gramms in die schulische Arbeit in die Schularbeit 
einbringen, hierbei Anregungen der Konferenzen 
und der Lehrkräfte berücksichtigen und entspre-
chende Beschlüsse der Schul- und Gesamtkonfe-
renz durchführen. Schulleiterin oder Schulleiter 
und Schul- und Gesamtkonferenz sorgen für die 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte und fördern alle 
Maßnahmen, die geeignet sind, den Lehrkräften 
Einblick in die Gesamtarbeit der Schule zu vermit-
teln. Die Schulleiterin oder der Schulleiter infor-
miert die Schul- und Gesamtkonferenz über die 
Ergebnisse von Schulleiterdienstbesprechungen 
und Besprechungen mit dem Schulträger, dem 
Schulelternbeirat und dem Schülerrat. 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll die 
Ausbildung der nicht voll ausgebildeten Lehrkräfte 
und die Fort- und Weiterbildung aller Lehrkräfte 
fördern und unterstützen. Sie oder er ermöglicht 

5. Untersagung einer nicht genehmigungspflichti-
gen Nebentätigkeit ganz oder teilweise, wenn die 
Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung 
dienstliche Pflichten verletzt (§ 80 Abs. 3 Satz 4 
HBG), 
6. Genehmigung des Fernbleibens vom Dienst 
(§ 86 Abs. 1 HBG), 
7. Genehmigung von Dienstbefreiung bis zu 14 
Werktagen (§ 16 der Hessischen Urlaubsverord-
nung), 
8. Erteilung eines Dienstzeugnisses auf Antrag der 
Beamtin oder des Beamten (§ 109 HBG) sowie 
dienstliche Beurteilungen zur Vorbereitung von 
beamtenrechtlichen Entscheidungen, 
9. Entgegennahme der Meldung von Unfallfürsor-
geansprüchen (§ 45 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen 
Beamtenversorgungsgesetzes, 
10. mündliche oder schriftliche missbilligende 
Äußerungen (Zurechtweisungen, Ermahnungen, 
Rügen und dergleichen), die nicht ausdrücklich als 
Verweis bezeichnet werden (§ 9 Satz 2 des Hessi-
schen Disziplinargesetzes), und die Entscheidung 
über Dienstaufsichtsbeschwerden über Lehrkräfte. 
Die Durchschrift einer schriftlichen Missbilligung 
und der Entscheidung über die Dienstaufsichtsbe-
schwerde ist der die Personalakte führenden 
Schulaufsichtsbehörde vorzulegen. 
 
 
§ 17  

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll neue 
Erkenntnisse und Ergebnisse der Fach-, Erzie-
hungs-, Arbeits- und Gesundheitswissenschaften, 
auch für die Entwicklung, Fortschreibung und 
Umsetzung des Schulprogramms, in die schulische 
Arbeit einbringen, hierbei Anregungen der Konfe-
renzen und der Lehrkräfte berücksichtigen und 
entsprechende Beschlüsse der Schul- und Gesamt-
konferenz durchführen. Schulleiterin oder Schul-
leiter und Schul- und Gesamtkonferenz sorgen für 
die Zusammenarbeit der Lehrkräfte und fördern 
alle Maßnahmen, die geeignet sind, den Lehrkräf-
ten Einblick in die Gesamtarbeit der Schule zu 
vermitteln. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
informiert die Schul- und Gesamtkonferenz über 
die Ergebnisse von Schulleiterdienstbesprechun-
gen und Besprechungen mit dem Schulträger, dem 
Schulelternbeirat und dem Schülerrat. 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll die 
Ausbildung der nicht voll ausgebildeten Lehrkräfte 
und die Fort- und Weiterbildung aller Lehrkräfte 
fördern und unterstützen. Sie oder er ermöglicht 



 

nach den Grundsätzen der Gesamtkonferenz die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, insbe-
sondere an Veranstaltungen des Hessischen Lan-
desinstitut für Pädagogik. 
 
 
 
 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt 
unter Beachtung der im Schulprogramm vereinbar-
ten Zielsetzungen nach den Grundsätzen der Ge-
samtkonferenz, die nach den Erfordernissen des 
Unterrichts festzulegen sind, den Plan für die Un-
terrichtsverteilung sowie den Stunden-, Aufsichts- 
und Vertretungsplan auf. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen oder auf eigenen Wunsch der 
Lehrkraft kann die Schulleiterin oder der Schullei-
ter ihr im Rahmen ihres Lehramtes oder ihrer 
Lehrbefähigung Unterricht auch in Fächern über-
tragen, für die sie nicht ausgebildet ist; ihr darf 
Unterricht, der mit besonderen Unfallgefahren 
verbunden ist, nicht gegen ihren Willen übertragen 
werden; besondere Regelungen bleiben unberührt. 
 
(4) Um eine sinnvolle Unterrichtsverteilung si-
cherzustellen, kann die Schulleiterin oder der 
Schulleiter bei der Festsetzung der wöchentlichen 
Unterrichtsstunden einer Lehrkraft nach deren 
Anhörung bis zu zwei Stunden von der Pflicht-
stundenzahl abweichen. Diese Abweichung ist 
möglichst im zweiten Schulhalbjahr, spätestens im 
nächsten Schuljahr auszugleichen. Dieser An-
spruch bleibt auch bei Wechsel der Schule erhal-
ten. 
 
 
 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann 
nach Beratung mit dem Personalrat und im Be-
nehmen mit der Gesamtkonferenz den Lehrkräften 
besondere Aufgaben übertragen. Der Frauenbeauf-
tragten für Lehrkräfte ist vor der Beteiligung des 
Personalrats und der Gesamtkonferenz Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Auf die Wün-
sche der Lehrkraft ist nach Möglichkeit Rücksicht 
zu nehmen. Die Verantwortung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters für diese Aufgaben bleibt 
unberührt. 
 
 
 
 

unter Berücksichtigung des Fortbildungsplans der 
Schule die Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen, kann aber Lehrkräfte erforderlichenfalls 
auch zur Wahrnehmung von bestimmten Fortbil-
dungsveranstaltungen verpflichten, die für die 
Entwicklung der Qualität und Organisation der 
Schule notwendig sind. Die Fortbildung soll in der 
unterrichtsfreien Zeit stattfinden. 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt 
unter Beachtung der im Schulprogramm vereinbar-
ten Zielsetzungen nach den Grundsätzen der Ge-
samtkonferenz, die nach den Erfordernissen des 
Unterrichts festzulegen sind, den Plan für die Un-
terrichtsverteilung sowie den Stunden-, Aufsichts- 
und Vertretungsplan auf. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen oder auf eigenen Wunsch der 
Lehrkraft kann die Schulleiterin oder der Schullei-
ter ihr im Rahmen ihres Lehramtes oder ihrer 
Lehrbefähigung Unterricht auch in Fächern über-
tragen, für die sie nicht ausgebildet ist; ihr darf 
Unterricht, der mit besonderen Unfallgefahren 
verbunden ist, nicht gegen ihren Willen übertragen 
werden. 
 
(4) Um eine sinnvolle Unterrichtsverteilung si-
cherzustellen, kann die Schulleiterin oder der 
Schulleiter bei der Festsetzung der wöchentlichen 
Unterrichtsstunden einer Lehrkraft nach deren 
Anhörung bis zu zwei Stunden von der Pflicht-
stundenzahl abweichen. Diese Abweichung ist 
möglichst im zweiten Schulhalbjahr, spätestens im 
nächsten Schuljahr auszugleichen. Dieser An-
spruch bleibt auch bei Wechsel der Schule erhal-
ten. Die Regelungen der Pflichtstundenverordnung 
sowie des § 85 Abs. 2 HBG bleiben davon unbe-
rührt. 
 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann 
nach Beratung mit dem Personalrat und im Be-
nehmen mit der Gesamtkonferenz den Lehrkräften 
besondere Aufgaben übertragen. Der Frauenbeauf-
tragten für Lehrkräfte ist vor der Beteiligung des 
Personalrats und der Gesamtkonferenz Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Auf die Wün-
sche der Lehrkraft ist nach Möglichkeit Rücksicht 
zu nehmen. Die Verantwortung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters für diese Aufgaben bleibt 
unberührt. 
 
(6)  Die Lehrkräfte haben das Recht auf Führung 
von Jahresgesprächen nach Maßgabe des Erlasses 
„Grundsätze über Zusammenarbeit und Führung in 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter infor-
miert sich durch Unterrichtsbesuche über die Ar-
beit in der Schule; sie oder er soll sich rechtzeitig 
mit der oder dem Unterrichtenden in Verbindung 
setzen. In die Unterrichts- und die Erziehungsar-
beit der voll ausgebildeten Lehrkräfte darf nur bei 
einem Verstoß gegen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die durch § 93 Abs. 3 Nr. 3 Hessi-
sches Schulgesetz vorgegebenen Grundsätze und 
Maßstäbe, verbindliche pädagogische Grundsätze 
des Schulprogramms und der Konferenzbeschlüsse 
eingegriffen und die Weisung erteilt werden, diese 
Vorgaben zu beachten (§§ 88 Abs. 4 Satz 3 Hessi-
sches Schulgesetz). Nach den Unterrichtsbesuchen 
erörtert sie oder er ihre oder seine Beobachtungen 
mit der oder dem Unterrichtenden. Durch Einsicht 
in die angeordneten schriftlichen Nachweise und 
die Schülerarbeitshefte hält sie oder er sich über 
den jeweiligen Stand der Arbeiten in den einzelnen 
Klassen oder Kursen und Gruppen auf dem Lau-
fenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die 
in das Kollegium eintretenden Lehrkräfte in die 
Arbeit der Schule ein und macht sie mit ihren 
Rechten und Pflichten bekannt. Ausscheidende 
Lehrkräfte werden von ihr oder ihm verabschiedet. 

der hessischen Landesverwaltung“ vom 4. April 
2007 (Staatsanzeiger S. 890) in der jeweils gelten-
den Fassung. Diese können durch alle Mitglieder 
der Schulleitung nach Maßgabe des Geschäftsver-
teilungsplans geführt werden. Sie nehmen insoweit 
Aufgaben einer oder eines Vorgesetzten wahr (§ 
87 Abs. 1 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes, § 
14 Abs. 1 Satz 3).  
 
(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter und die 
übrigen Mitglieder der Schulleitung identifizieren 
und fördern potenzielle Nachwuchsführungskräfte 
unabhängig vom künftigen Bedarf an Führungs-
kräften in der eigenen Schule. 
 
 
§ 18 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die 
Verantwortung für die Weiterentwicklung der 
Unterrichtsqualität der Schule. Sie oder er sorgt 
dafür, dass Unterrichtsbesuche bei jeder an der 
Schule unterrichtenden Lehrkraft durchgeführt 
werden, und wendet bei Bedarf weitere geeignete 
Evaluationsverfahren an. Durch Einsicht in die 
angeordneten schriftlichen Nachweise und die 
Schülerarbeitshefte hält sie oder er sich über den 
jeweiligen Stand der Arbeiten in den einzelnen 
Klassen oder Kursen und Gruppen auf dem Lau-
fenden. Unterrichtsbesuche können von der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter, weiteren Mitgliedern 
der Schulleitung oder anderen Lehrkräften durch-
geführt werden. Die Entscheidung darüber trifft 
die Schulleiterin oder der Schulleiter im Beneh-
men mit den weiteren Mitgliedern der Schullei-
tung. Nach den Unterrichtsbesuchen sind die ge-
machten Beobachtungen mit der oder dem Unter-
richtenden zu erörtern. In die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit der voll ausgebildeten Lehrkräfte 
darf nur bei einem Verstoß gegen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die durch § 93 Abs. 3 
Nr. 3 des Hessischen Schulgesetzes vorgegebenen 
Grundsätze und Maßstäbe, verbindliche pädagogi-
sche Grundsätze des Schulprogramms und Konfe-
renzbeschlüsse eingegriffen und die Weisung er-
teilt werden, diese Vorgaben zu beachten (§ 88 
Abs. 4 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes).  
 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die 
in das Kollegium eintretenden Lehrkräfte in die 
Arbeit der Schule ein und macht sie mit ihren 
Rechten und Pflichten bekannt. Ausscheidende 
Lehrkräfte werden von ihr oder ihm verabschiedet.  



 

Auf Weisung der Schulaufsichtsbehörde nimmt 
die Schulleiterin oder der Schulleiter neu eintre-
tenden Lehrkräften erforderlichenfalls den Eid 
oder das Gelöbnis ab. 
 
(3) Für die Erteilung von Urlaub und Dienstbefrei-
ung gelten die jeweiligen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften zu § 106 HBG. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter hat der Schulaufsichtsbehörde 
über die den Lehrkräften der Schule gewährte 
Dienstbefreiung zu berichten. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter macht die Abwesenheit einer 
Lehrkraft unter Angabe des Grundes der Abwe-
senheit aktenkundig und benachrichtigt am Ende 
des Jahres die Schulaufsichtsbehörde, bei der die 
Personalhauptakten geführt werden, durch Vorlage 
einer Liste. Ärztliche Bescheinigungen, die von 
der Lehrkraft als Nachweis ihrer Erkrankung 
rechtzeitig vorgelegt werden (§ 12 Abs. 1), sind 
diesen Listen beizufügen. 
 
§ 19 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter über-
wacht die Erfüllung der Schulpflicht. Sie oder er 
ist zuständig für die Aufnahme und Entlassung der 
Schülerinnen und Schüler. 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für 
die Beachtung der Schulordnung und die Durch-
führung der zur Schulgesundheitspflege ergange-
nen Anordnungen verantwortlich. 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für 
die Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern 
zuständig, sofern nicht besondere Regelungen 
getroffen sind. 
 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter pflegt die 
Zusammenarbeit der Schule mit dem Schuleltern-
beirat und den Eltern, bei den beruflichen Schulen 
auch mit den Ausbildungsbetrieben sowie den 
zuständigen Stellen, Gewerkschaften und Wirt-
schaftsverbänden. 
 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fördert 
die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, insbe-
sondere im Rahmen eines Schulverbundes und die 
Öffnung der Schule zum Umfeld nach § 16 Hessi-
sches Schulgesetz. Mit anderen Bildungs- und 
Jugendhilfeeinrichtungen, mit Kindertagesstätten, 
mit sonstigen Beratungsstellen, den Behörden der 
Jugend- und Sozialhilfe und der Arbeitsverwal-
tung, für Umweltschutz, Frauen und multikulturel-

 
 
 
 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter macht 
die Abwesenheit einer Lehrkraft unter Angabe des 
Grundes der Abwesenheit aktenkundig und be-
nachrichtigt am Ende des Jahres die Schulauf-
sichtsbehörde, bei der die Personalhauptakten 
geführt werden, durch Vorlage einer Liste. Ärztli-
che Bescheinigungen, die von der Lehrkraft als 
Nachweis ihrer Erkrankung rechtzeitig vorgelegt 
werden (§ 12 Abs. 1), sind diesen Listen beizufü-
gen. 
 
 
 
 
 
 
§ 19 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter über-
wacht die Erfüllung der Schulpflicht. Sie oder er 
ist zuständig für die Aufnahme und Entlassung der 
Schülerinnen und Schüler. 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für 
die Beachtung der Schulordnung und die Durch-
führung der zur schulischen Gesundheitsförderung 
ergangenen Anordnungen verantwortlich. 
 
(3) entfällt (Anmerkung Z.1 VA: Die Regelungen 
zur Beurlaubung von Schülern finden sich jetzt 
gebündelt in der VO zur Gestaltung des Schulver-
hältnisses.) 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter pflegt die 
Zusammenarbeit der Schule mit dem Schuleltern-
beirat und den Eltern, bei den beruflichen Schulen 
auch mit den Ausbildungsbetrieben sowie den 
zuständigen Stellen, Gewerkschaften und Wirt-
schaftsverbänden. 
 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fördert 
die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, insbe-
sondere im Rahmen eines Schulverbundes, und die 
Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld nach 
§ 16 des Hessischen Schulgesetzes. Mit anderen 
Bildungs- und Jugendhilfeeinrichtungen, mit Kin-
dertagesstätten, mit sonstigen Beratungsstellen, 
den Behörden der Jugend- und Sozialhilfe und der 
Arbeitsverwaltung, für Umweltschutz, Frauen, 



 

le Angelegenheiten und Frühförderstellen arbeitet 
sie oder er zusammen.  
 
 
 
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat die 
Voraussetzungen für die Arbeit der Schülervertre-
tung im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu 
gewährleisten. 
 
(7) Unbeschadet der Pflicht zur Verschwiegenheit 
über Beratungen im Rahmen von Prüfungsaus-
schüssen hat die Schulleiterin oder der Schulleiter 
oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft 
nach Beendigung von Schulprüfungen Eltern und 
Prüflinge auf deren Wunsch über Prüfungsleistun-
gen und deren Bewertungen zu unterrichten. 
 
§ 20 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die 
Aufsicht über Schulgebäude, Schulanlagen, Ein-
richtungen und Ausstattung und verwaltet die 
Schulanlagen im Auftrag des Schulträgers. Sie 
oder er hat ihn auf Mängel unverzüglich hinzuwei-
sen. Die der Schule zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel werden von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter verwaltet. Die Rechte der Schul-
konferenz nach § 129 Nr. 12 des Hessischen 
Schulgesetzes bleiben unberührt. 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter übt auf 
dem Grundstück der Schule das Hausrecht aus. 
Zur Stellung eines Strafantrages nach § 123 StGB 
(Hausfriedensbruch) ist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter nur berechtigt, wenn sie oder er dazu 
vom Schulträger schriftlich allgemein oder im 
Einzelfall ermächtigt wurde. 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat in 
allen wichtigen Fragen der Zusammenarbeit mit 
dem Schulträger (z.B. Baumaßnahmen, Schul-
haushalt) die Schulkonferenz und die Gesamtkon-
ferenz zu hören. 
 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die 
Schulakten; das Dienstsiegel ist nach den ergange-
nen Vorschriften zu führen. 
 
 
 
 
 
§ 21 

multikulturelle oder Integrationsangelegenheiten, 
Frühförderstellen sowie Ausbildungsbetrieben und 
Kammern arbeitet sie oder er zusammen, soweit 
dies erforderlich ist.  
 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat die 
Voraussetzungen für die Arbeit der Schülervertre-
tung im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu 
gewährleisten. 
 
(6) Unbeschadet der Pflicht zur Verschwiegenheit 
über Beratungen im Rahmen von Prüfungsaus-
schüssen hat die Schulleiterin oder der Schulleiter 
oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft 
nach Beendigung von Schulprüfungen Eltern und 
Prüflinge auf deren Wunsch über Prüfungsleistun-
gen und deren Bewertungen zu unterrichten. 
 
§ 20 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die 
Aufsicht über Schulgebäude, Schulanlagen, Ein-
richtungen und Ausstattung und verwaltet die 
Schulanlagen im Auftrag des Schulträgers. Sie 
oder er hat ihn auf Mängel unverzüglich hinzuwei-
sen. Die der Schule zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel werden von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter verwaltet. Die Rechte der Schul-
konferenz nach § 129 Nr. 9 des Hessischen Schul-
gesetzes bleiben unberührt. 
 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter übt auf 
dem Grundstück der Schule das Hausrecht aus. 
Zur Stellung eines Strafantrages nach § 123 StGB 
(Hausfriedensbruch) ist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter nur berechtigt, wenn sie oder er dazu 
vom Schulträger schriftlich allgemein oder im 
Einzelfall ermächtigt wurde. 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat in 
allen wichtigen Fragen der Zusammenarbeit mit 
dem Schulträger (z.B. Baumaßnahmen, Schul-
haushalt) die Schulkonferenz und die Gesamtkon-
ferenz zu hören. 
 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die 
Schulakten; das Dienstsiegel ist nach den ergange-
nen Vorschriften zu führen. 
 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für 
den schulischen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
verantwortlich. 
 
§ 21 



 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann aus 
besonderen Gründen den Unterricht einzelner oder 
aller Klassen der Schule bis zur Dauer eines Tages 
ausfallen lassen. Jeder ganztägige Unterrichtsaus-
fall aller Klassen der Schule ist unter Angabe der 
Gründe unverzüglich der Schulaufsichtsbehörde zu 
melden. 
 
§ 22 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hält regel-
mäßig in der Schule Sprechstunden ab, die der 
Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft in geeigneter 
Weise bekanntzugeben sind.  
 
§ 23 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist ver-
pflichtet, der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich, 
gegebenenfalls fernmündlich voraus, alle wichti-
gen Vorkommnisse zu berichten. Besonders wich-
tige Vorkommnisse sind unverzüglich auch dem 
Kultusministerium fernmündlich mitzuteilen. 
 
 
 
(2) Bei Unfällen hat die Schulleiterin oder der 
Schulleiter oder die aufsichtsführende Lehrkraft 
alle zur Hilfeleistung und zur Beweissicherung 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Unfälle sind 
unverzüglich der zuständigen Stelle zu melden. 
 
(3) Der Schulaufsichtsbehörde ist unverzüglich zu 
berichten, wenn 
1. eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische 
Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitar-
beiter infolge Erkrankung innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten mehr als drei Monate 
keinen Dienst getan hat (§ 51 Abs. 1 HBG); 
 
 
 
 
 
2. eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische 
Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitar-
beiter körperlich verletzt wird und deshalb dem 
Dienst fernbleibt (§ 103 HBG); 
3. von einer Lehrkraft oder einer Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst bei Versäumnis wegen 
Krankheit am vierten Tag der Erkrankung noch 
keine ärztliche Bescheinigung vorgelegt worden 
ist; 
4. eine im Angestelltenverhältnis beschäftigte 
Lehrkraft oder eine sozialpädagogische Mitarbei-

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann aus 
besonderen Gründen den Unterricht einzelner oder 
aller Klassen der Schule bis zur Dauer eines Tages 
ausfallen lassen. Jeder ganztägige Unterrichtsaus-
fall aller Klassen der Schule ist unter Angabe der 
Gründe unverzüglich der Schulaufsichtsbehörde zu 
melden. 
 
§ 22 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hält regel-
mäßig in der Schule Sprechstunden ab, die der 
Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft in geeigneter 
Weise bekanntzugeben sind.  
 
§ 23 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist ver-
pflichtet, der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich 
fernmündlich sowie per E-mail über alle wichtigen 
Vorkommnisse zu berichten und erforderlichen-
falls einen schriftlichen Bericht nachzureichen. 
Besonders wichtige Vorkommnisse sind unverzüg-
lich auch dem Kultusministerium fernmündlich 
sowie per E-mail mitzuteilen. 
 
(2) Bei Unfällen hat die Schulleiterin oder der 
Schulleiter oder die aufsichtsführende Lehrkraft 
alle zur Hilfeleistung und zur Beweissicherung 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Unfälle sind 
unverzüglich der zuständigen Stelle zu melden. 
 
(3) Der Schulaufsichtsbehörde ist unverzüglich zu 
berichten, wenn 
1. eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische 
Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitar-
beiter infolge Erkrankung innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten mehr als drei Monate 
keinen Dienst getan hat (§ 51 Abs. 1 Satz 1 HBG); 
2. bereits vor dem in Nr. 1 genannten Zeitpunkt 
Zweifel über die Dienstunfähigkeit einer Lehrkraft 
oder einer sozialpädagogischen Mitarbeiterin oder 
eines sozialpädagogischen Mitarbeiters bestehen 
(§ 51 Abs. 1 Satz 2 HBG); 
3. eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische 
Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitar-
beiter körperlich verletzt wird und deshalb dem 
Dienst fernbleibt (§ 103 HBG); 
4. von einer Lehrkraft oder einer Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst bei Versäumnis wegen 
Krankheit am vierten Tag der Erkrankung noch 
keine ärztliche Bescheinigung vorgelegt worden 
ist; 
5. eine im Angestelltenverhältnis beschäftigte 
Lehrkraft, eine sozialpädagogische Mitarbeiterin 



 

terin oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter 
wegen Krankheit dem Dienst fernbleibt (§ 37 
BAT); 
 
5. eine nebenamtlich oder nebenberuflich beschäf-
tigte Lehrkraft oder eine sozialpädagogische Mit-
arbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter 
erkrankt oder aus anderen Gründen dem Dienst 
fernbleibt (Vermeidung von Überzahlungen). 
 
 
 
 
 
 
§ 24 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine 
Vertreterin oder ein Vertreter muss während des 
Unterrichts in der Schule anwesend sein. 
 
(2) Die Beurlaubung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters oder die Gewährung von Dienstbe-
freiung an sie oder ihn erfolgt durch die Schulauf-
sichtsbehörde. 
 
 
Fünfter Teil – Stellvertretende Schulleiterin 

und stellvertretender Schulleiter 

 
§ 25 

(1) An Schulen, an denen eine stellvertretende 
Schulleiterin oder ein stellvertretender Schulleiter 
(planmäßige Vertreterin oder planmäßiger Vertre-
ter) bestellt ist, nimmt die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter ihre oder seine Aufgaben auf der 
Grundlage eines Geschäftsverteilungsplanes unter 
Berücksichtigung der Funktion selbständig und 
eigenverantwortlich wahr. Die Gesamtverantwor-
tung der Schulleiterin oder des Schulleiters für die 
Schule bleibt unberührt. 
 
(2) Schulleiterin oder Schulleiter und Stellvertrete-
rin oder Stellvertreter unterrichten sich gegenseitig 
über alle wichtigen dienstlichen Angelegenheiten. 
 
§ 26 

(1) Bei Abwesenheit der Schulleiterin oder des 
Schulleiters werden ihre oder seine Amtsgeschäfte 
von der planmäßigen Vertreterin oder dem plan-
mäßigen Vertreter geführt. 
 
(2) Bei Abwesenheit der planmäßigen Vertreterin 
oder des planmäßigen Vertreters wird die Schullei-

oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter oder 
sonstige, an der Schule tätige Beschäftigte des 
Landes wegen Krankheit dem Dienst fernbleiben 
(§ 37 BAT, § 22 TV-H); 
6. eine nebenamtlich oder nebenberuflich beschäf-
tigte Lehrkraft oder eine sozialpädagogische Mit-
arbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter 
erkrankt oder aus anderen Gründen dem Dienst 
fernbleibt (Vermeidung von Überzahlungen); 
7. eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische 
Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitar-
beiter, welche oder welcher am Aufbau eines Le-
bensarbeitszeitkontos teilnimmt, länger als sechs 
Wochen ununterbrochen erkrankt ist. 
 
§ 24 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine 
Vertreterin oder ein Vertreter muss während des 
Unterrichts in der Schule anwesend sein. 
 
(2) Die Beurlaubung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters oder die Gewährung von Dienstbe-
freiung an sie oder ihn erfolgt durch die Schulauf-
sichtsbehörde. 
 
 
Fünfter Teil – Stellvertretende Schulleiterin 

und stellvertretender Schulleiter 

 
§ 25 

(1) An Schulen, an denen eine stellvertretende 
Schulleiterin oder ein stellvertretender Schulleiter 
(planmäßige Vertreterin oder planmäßiger Vertre-
ter) bestellt ist, nimmt die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter ihre oder seine Aufgaben auf der 
Grundlage eines Geschäftsverteilungsplanes unter 
Berücksichtigung der Funktion selbstständig und 
eigenverantwortlich wahr. Die Gesamtverantwor-
tung der Schulleiterin oder des Schulleiters für die 
Schule bleibt unberührt. 
 
(2) Schulleiterin oder Schulleiter und Stellvertrete-
rin oder Stellvertreter unterrichten sich gegenseitig 
über alle wichtigen dienstlichen Angelegenheiten. 
 
§ 26 

(1) Bei Abwesenheit der Schulleiterin oder des 
Schulleiters werden ihre oder seine Amtsgeschäfte 
von der planmäßigen Vertreterin oder dem plan-
mäßigen Vertreter geführt. 
 
(2) Bei Abwesenheit der planmäßigen Vertreterin 
oder des planmäßigen Vertreters wird die Schullei-



 

terin oder der Schulleiter durch eine von der Ge-
samtkonferenz allgemein gewählte, hauptamtlich 
an der Schule tätige Lehrkraft, die nicht Mitglied 
des Schulpersonalrats sein darf, vertreten; die 
Wahl ist der Schulaufsichtsbehörde bekanntzuge-
ben. Vorstehende Bestimmungen gelten auch, 
wenn eine planmäßige Vertreterin oder ein plan-
mäßiger Vertreter nicht bestellt ist. In begründeten 
Ausnahmefällen kann die zuständige Schulauf-
sichtsbehörde eine andere Entscheidung treffen. 
 
(3) Sind die Schulleiterin oder der Schulleiter, die 
planmäßige Vertretung und die Abwesenheitsver-
tretung gleichzeitig länger als drei Tage abwesend, 
so ist der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich über 
die Regelung der Vertretung zu berichten; der 
Schulträger ist zu unterrichten. 
 
(4) Abs. 1 und 2 gelten auch für die Ferien. 
 
 
Sechster Teil – Lehrkräfte mit besonderen 

Funktionen 

 
§ 27 

Zweite Konrektorin und Zweiter Konrektor 
(1) Der Schwerpunkt der Tätigkeit der zweiten 
Konrektorin oder des zweiten Konrektors liegt im 
pädagogischen Bereich sowie in der allgemeinen 
Beratung von Schülerinnen und Schülern und El-
tern. 
 
(2) Zu den Aufgaben der zweiten Konrektorin oder 
des zweiten Konrektors gehören insbesondere:  
1. Wahrnehmung einzelner Aufgaben der Organi-
sation und Verwaltung, 
2. Beratung bei der Ausstattung der Schule, Be-
reitstellung und Sammlung von Arbeitsheften und 
Informationsmaterial, 
3. Vorbereitung von Fachkonferenzen und gege-
benenfalls deren Durchführung, 
4. Information und Beratung von Schülerinnen und 
Schülern und Eltern (z.B. Wahlpflichtfach, Unter-
richtsbesuche durch Eltern, Probleme der Über-
gänge), 
5. Organisation und Durchführung von besonderen 
Schulveranstaltungen (z.B. Landschulheimaufent-
halten, Theateraufführungen) sowie Schulferien, 
gegebenenfalls im Benehmen mit der Elternvertre-
tung, 
6. Koordination der Betreuung der Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst im Benehmen mit den Mento-
rinnen und Mentoren. 

terin oder der Schulleiter durch eine von der Ge-
samtkonferenz allgemein gewählte, hauptamtlich 
an der Schule tätige Lehrkraft, die nicht Mitglied 
des Schulpersonalrats sein darf, vertreten; die 
Wahl ist der Schulaufsichtsbehörde bekanntzuge-
ben. Vorstehende Bestimmungen gelten auch, 
wenn eine planmäßige Vertreterin oder ein plan-
mäßiger Vertreter nicht bestellt ist.  
 
 
 
(3) Sind die Schulleiterin oder der Schulleiter, die 
planmäßige Vertretung und die Abwesenheitsver-
tretung gleichzeitig länger als drei Tage abwesend, 
so ist der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich über 
die Regelung der Vertretung zu berichten; der 
Schulträger ist zu unterrichten. 
 
(4) Abs. 1 und 2 gelten auch für die Ferien. 
 
 
Sechster Teil – Lehrkräfte mit besonderen 

Funktionen entfällt 

 
§ 27 entfällt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
§ 28 

Pädagogische Leiterin und Pädagogischer Leiter 
an Gesamtschulen 
Zu den Aufgaben der Pädagogischen Leiterin oder 
des Pädagogischen Leiters gehören insbesondere: 
1. Anleitung, Hilfen und Beratung des Kollegiums 
bei der Konkretisierung und Umsetzung der Rah-
menpläne sowie bei der Erarbeitung schulinterner 
Curricula, 
2. Anregung, Beratung, auch durch Unterrichtsbe-
suche im Benehmen mit der Lehrkraft und Auf-
greifen von Vorschlägen aus dem Kollegium für 
Unterrichtsvorhaben sowie Projektunterricht und 
Projektwochen, Erarbeitung fächerübergreifender 
Jahresarbeitspläne, Gestaltung des Wahlpflichtbe-
reichs alternativ zu den Fremdsprachen, Förder-
konzept für ausländische Schülerinnen und Schü-
ler, 
3. stufen- und zweigübergreifende Koordination 
der pädagogischen Arbeit bei der Diskussion des 
Konzepts der Schule für die Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit, Begründung eines diesem Konzept 
angemessenen Differenzierungssystems, Abstim-
mung der verschiedenen Fördermaßnahmen, Aus-
gestaltung der Schulsozialarbeit, 
4. Teilnahme an Konferenzen, in denen pädagogi-
sche Fachfragen erörtert werden, auch im Schul-
verbund, 
5. Anregung zur Teilnahme und Mitarbeit von 
Kehrkräften bei Veranstaltungen der Lehrerfort-
bildung,  
6. Mitwirkung bei der Unterrichtsverteilung und 
der Konzeption für die Stundenplangestaltung, 
7. Kooperation mit anderen Schulen, Berufsbera-
tung, schulpsychologischem Dienst, Studiensemi-
naren und sonstigen Einrichtungen, 
8. Entwicklung und Koordination der Kriterien zur 
Leistungsbeobachtung und –beurteilung in Zu-
sammenarbeit mit den Jahrgangs- und Fachkonfe-
renzen, 
9. Information und Beratung von Lehrkräften, 
Schülerinnen und Schülern und Eltern über Pla-
nung und Durchführung pädagogischer Vorhaben, 
die Gestaltung der Bildungsgänge, die Bedeutung 
der Bildungsabschlüsse mit ihren Berechtigungen 
für anschließende Bildungsgänge der Sekundarstu-
fe II und für den Beruf. 
 
§ 29 

Stufenleiterin und Stufenleiter, Schulzweigleiterin 
und Schulzweigleiter an Gesamtschulen, Leiterin 
und Leiter einer Förderstufe 

 
§ 28 entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29 entfällt 

 
 
 



 

 
(1) Zu den Aufgaben der Stufenleiterin oder des 
Stufenleiters, der Schulzweigleiterin oder des 
Schulzweigleiters gehören insbesondere: 
1. Beratung der Lehrkräfte in besonderen Stufen- 
und Schulzweigangelegenheiten, auch durch Un-
terrichtsbesuche im Benehmen mit den Lehrkräf-
ten in der jeweiligen Schulstufe oder in dem jewei-
ligen Schulzweig, 
2. Wahrnehmung einzelner Aufgaben der Organi-
sation und Verwaltung der jeweiligen Schulstufe 
oder des jeweiligen Schulzweiges, 
3. Koordination der Arbeit der jeweiligen Schul-
stufe oder des jeweiligen Schulzweiges, sofern 
nicht ausschließlich einzelne Fachbereiche betrof-
fen sind, 
4. Mitwirkung bei der Unterrichtsverteilung und 
Stundenplangestaltung, 
5. Information und Beratung von Schülerinnen und 
Schülern und Eltern über Stufen- und Zweigange-
legenheiten, 
6. Zusammenarbeit mit den in Betracht kommen-
den Schulen, Schulstufen und Schulzweigen. 
 
(2) Für die Leiterin oder den Leiter einer Förder-
stufe gilt Abs. 1 entsprechend. 
 
§ 30 

Koordination und Koordinator 
 
(1) Zu den Aufgaben der Koordinatorin oder des 
Koordinators zur Koordinierung schulfachlicher 
Aufgaben mit dem Arbeitsschwerpunkt: Koordina-
tion zwischen Gesamtschule und zugeordneter 
gymnasialer Oberstufe gehören insbesondere: 
1. Schulfachliche schul- und stufenübergreifende 
Koordinierung mit dem Ziel, den Übergang der 
Schüler von Mittelstufenschulen zu Schulen der 
gymnasialen Oberstufe vorzubereiten, 
2. Information und Beratung von Schülerinnen und 
Schülern und Eltern über Fragen des Stufenüber-
gangs sowie über Struktur, Eingangsqualifikatio-
nen, Ausbildungs- und Abschlussmöglichkeiten 
der gymnasialen Oberstufe, 
3. Information der Lehrkräfte der Mittelstufen-
schulen und der Schulen der gymnasialen Oberstu-
fe insbesondere über Curricula, Unterrichtsmetho-
den, Differenzierungsformen, Kursangebote, Be-
werbungskriterien, generelle Leistungsentwick-
lung von Schülerinnen und Schülern, Abschlüsse 
der jeweils anderen in die Koordination einbezo-
genen Schulen, 
4. Beobachtung der generellen Leistungsentwick-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 30 entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lung und Schullaufbahn der Schülerinnen und 
Schüler nach dem Stufenübergang und entspre-
chenden Beratung, 
5. Mitarbeit bei Vorbereitung, Durchführung und 
gegebenenfalls Leitung von Koordinationsbespre-
chungen, Mitwirkung an Konferenzen und bei 
sonstigen Maßnahme, die das Aufgabenfeld der 
Koordinatorin oder des Koordinators berühre (z.B. 
Mitwirken beim Aufnahmeverfahren in die gym-
nasiale Oberstufe oder in das berufliche Gymnasi-
um). 
 
(2) Die Koordinatorin oder der Koordinator übt 
ihre oder seine Tätigkeit in enger Zusammenarbeit 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter sowie 
den in §§ 28, 29, 31 und 32 Genannten und den 
Vorsitzenden der Fachkonferenzen der in die Ko-
ordinierung einbezogenen Schulen aus. 
 
§ 31 

Studienleiterin oder Studienleiter 
 
(1) Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Studienlei-
terin oder des Studienleiters liegt im Bereich der 
gymnasialen Oberstufe. 
 
(2) Zu den Aufgaben der Studienleiterin oder des 
Studienleiters gehören insbesondere: 
1. Wahrnehmung von Aufgaben der Organisation 
und Verwaltung im Bereich der gymnasialen Ober-
stufe, soweit sie über die Fachreiche hinausgehen, 
2. Information, Beratung und Unterstützung aller 
Lehrkräfte, insbesondere der Fachbereichsleiterin-
nen und Fachbereichsleiter, in Fragen der Oberstu-
fenarbeit, auch durch Unterrichtsbesuche im Be-
nehmen mit der Lehrkraft; die Studienleiterin oder 
der Studienleiter bemüht sich um die Kooperation 
der in der Oberstufe unterrichtenden Lehrkräfte, 
3. Koordination der Oberstufenarbeit über die 
Fachbereiche hinaus unter Berücksichtigung des 
von ihr oder ihm zu ermittelnden Bedarfs und An-
gebots an Unterrichtsveranstaltungen; sie oder er 
wirkt insoweit bei der Unterrichtsverteilung und 
der Stundenplangestaltung mit, 
4. Einberufung und Leitung von Schulstufen- oder 
Jahrgangsstufen- und Fachbereichskonferenzen, 
soweit sie die Oberstufenarbeit insgesamt betref-
fen, im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter und den Fachbereichsleiterinnen und 
Fachbereichsleitern sowie Auswertung fachbe-
reichsübergreifender Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen, 
5. Abhaltung regelmäßiger Sprechstunden zur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31 entfällt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beratung von Schülerinnen und Schülern und ih-
ren Eltern, insbesondere beim Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe, 
6. Beratung der Schülerinnen und Schüler bei der 
Wahl der Tutorinnen und Tutoren; Organisation 
und Durchführung der Wahl der Tutorinnen und 
Tutoren, 
7. Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Abiturprüfung, 
8. Unterstützung der Ausbilderinnen und Ausbil-
der des Studienseminars, dem die Schule als Aus-
bildungsschule zugeordnet ist, bei Einsatz der 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in der gymna-
sialen Oberstufe. 
 
(3) In Gesamtschulen werden die Aufgaben der 
Studienleiterin und des Studienleiters durch die 
Stufenleiterin oder den Stufenleiter der gymnasia-
len Oberstufe wahrgenommen. 
 
§ 32 

Fachbereichsleiterin und Fachbereichsleiter 
 
(1) Zu den Aufgaben der Fachbereichsleiterin oder 
des Fachbereichsleiters gehören insbesondere: 
1. Vorbereitung und Durchführung der Fachbe-
reichskonferenzen, 
2. Koordination der methodischen und didakti-
schen Arbeit im Fachbereich, 
3. Beratung und Abstimmung in Fragen der Leis-
tungsmessung innerhalb des Fachbereichs, 
4. inhaltliche und organisatorische Koordination 
der Kurs- und Lehrgangsangebote des Fachbe-
reichs, 
5. Bereitstellung und Sammlung von Arbeitshilfe 
und Informationsmaterial, 
6. Auswertung von Fach-, Fachbereichskonferen-
zen und Lehrerfortbildungsveranstaltungen, 
7. Erfahrungsaustausch mit den Ausbildungsleite-
rinnen und Ausbildungsleitern und den Fachleite-
rinnen und Fachleitern des Studienseminars, dem 
die Schule als Ausbildungsschule zugeordnet ist, 
8. Mitwirkung bei der Unterrichtsverteilung im 
Fachbereich. 
 
(2) In Schulen, denen Funktionsstellen für Fachbe-
reichsleiterinnen und Fachbereichsleiter nicht zur 
Verfügung stehen, werden bei Bedarf deren Auf-
gaben durch eine von der Fachbereichskonferenz 
der Schule aus ihrer Mitte für jeweils drei Schul-
jahre gewählte hauptamtlich tätige Lehrkraft 
wahrgenommen; bis zu ihrer Wahl beauftragt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter eine Lehrkraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32 entfällt 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben. 
 
§ 33 

Abteilungsleiterin und Abteilungsleiter an berufli-
chen Schulen zur Koordinierung schulfachlicher 
Aufgaben 
 
Zu den Aufgaben der Abteilungsleiterin oder des 
Abteilungsleiters an beruflichen Schulen gehören 
insbesondere: 
1. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 
der Abteilungskonferenzen, 
2. Information und Beratung der in der Abteilung 
unterrichtenden Lehrkräfte einschließlich der 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, vor allem bei 
der Umsetzung von Rahmenplänen und schulinter-
ner Curricula, 
3. Koordination der organisatorischen und päda-
gogischen Arbeit in der Abteilung unter Einbezie-
hung der Fachbereiche, 
4. Mitwirkung bei der Aufstellung von Stunden-, 
Aufsichts- und Vertretungsplänen sowie der Be-
stimmung des Lehrerbedarfs und des Unterrichts-
angebots, 
5. Förderung der Zusammenarbeit mit den Stu-
dienseminaren und dem berufspädagogischen 
Fachseminar, 
6. Förderung der Zusammenarbeit mit ausbil-
dungsbetrieben außerschulischen Institutionen, 
insbesondere Trägern beruflicher Weiterbildung in 
der Region, 
7. Mitwirkung bei der Information der Eltern und 
der Schülerinnen und Schüler aus den Bildungs-
gängen der Sekundarstufen I und II über weiter-
führende Schulformen des beruflichen Schulwe-
sens, 
8. Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Auswahlverfahren und Abschluss-
prüfungen. 
 
§ 34 

Koordinatorin und Koordinator für Fachpraxis an 
beruflichen Schulen 
 
Zu den Aufgaben der Koordinatorin oder des Ko-
ordinators für Fachpraxis an beruflichen Schulen 
gehören insbesondere: 
1. Mitwirkung bei Aufgaben der Organisation und 
der Durchführung des arbeitstechnischen Unter-
richts, 
2. Mitwirkung bei der Abstimmung des fachtheo-
retischen und arbeitstechnischen Unterrichts, 
3. Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durch-

 

 

§ 33 entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34 entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

führung fachpraktischer Prüfungen, 
4. Mitwirkung bei der Überwachung der Betriebs-
bereitschaft der im arbeitstechnischen Unterricht 
verwendeten technischen Geräte und Einrichtun-
gen, 
5. Mitwirkung bei der Beschaffung von Einrich-
tungen und Ausstattungen für den arbeitstechni-
schen Unterricht, 
6. Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Fachkonferenzen, welche den arbeits-
technischen Unterricht betreffen, 
7. Mitwirkung bei der Zusammenarbeit mit den 
Ausbildungsbetrieben. 
 
§ 35 

Stufenleiterinnen und Stufenleiter und Abteilungs-
leiterinnen und Abteilungsleiter an Sonderschulen 
für Stufenleiterinnen und Stufenleiter an Sonder-
schulen gilt § 29, für Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter an Sonderschulen § 33 entspre-
chend. Sie übernehmen im Rahmen des erweiter-
ten Aufgabenbereiches einer Sonderschule als 
sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzent-
rums Aufgaben in der Koordination ambulanter 
Fördermaßnahmen.  
 
 
Siebter Teil – Sozialpädagogische Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter 

 
§ 36 

Diese Dienstordnung gilt für die an der Schule 
tätigen sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entsprechend. 
 
 
Achter Teil – Schlussvorschriften 

 
§ 37 

Die Allgemeine Dienstordnung für Schulleiter, 
Lehrer und Erzieher vom 19. März 1981 (ABl. 
S. 199) wird aufgehoben. 
 
 
 
§ 38 

Diese Dienstordnung tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 entfällt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sechster Teil – Sozialpädagogische Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter 

 
§ 36 

Diese Dienstordnung gilt für die an der Schule 
tätigen sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entsprechend. 
 
 
Siebter Teil – Schlussvorschriften 

 
§ 37 

Die Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterin-
nen und Schulleiter und sozialpädagogische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vom 8. Juli 1993 
(ABl. S. 691), geändert durch Verordnung vom 22. 
Juli 1998 (ABl. S. 598), wird aufgehoben. 
 
§ 38 

Diese Dienstordnung tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2016 außer Kraft. 

 
 


